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Brötchenverkauf den ganzen
Sonntag
München. Wenn eine Bäckerei auch ein Café betreibt, darf sie den ganzen
Sonntag über unbelegte Brötchen verkaufen. Das hat das Oberlandesgericht
(OLG) München am Donnerstag entschieden. Das Gericht wies eine Klage der
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs gegen eine Bäckereikette
mit Filialen in München in zweiter Instanz ab. Das Urteil hat bundesweite
Signalwirkung, voraussichtlich wird der Fall beim Bundesgerichtshof (BGH) in
Karlsruhe landen. Wegen der grundsätzlichen und bundesweiten Bedeutung ließ
das Gericht eine Revision zu. (dpa/jW)
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